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Übersicht der zu verwendenden Embleme und Logos bei der Information der Öffentlichkeit 
über die Unterstützung durch die an der Förderung beteiligten Institutionen 
 

Allgemeine Hinweise Logo-Beispiele 

1) Logo der Europäischen Union mit 
Finanzierungserklärung 
 

- Das Emblem der Europäischen Union darf nicht 
modifiziert oder mit jedwedem anderen grafischen 
Element oder Text zusammengefügt werden.  

- Wenn weitere Logos zusätzlich zum EU-Emblem 
angezeigt werden, muss dieses wenigstens dieselbe 
Größe wie das größte der anderen Logos 
aufweisen.  

- Die Unterstützung der EU darf ausschließlich durch 
das EU-Emblem und durch keine andere visuelle 
Identität und kein anderes Logo hervorgehoben 
werden. 

- Der Hinweis „Finanziert von der Europäischen 
Union“ oder „Kofinanziert von der Europäischen 
Union“ darf nicht abgekürzt werden und muss neben 
dem Emblem stehen. 

- Die in Verbindung mit dem EU-Emblem zu 
verwendende Schriftart muss einfach und leicht 
lesbar sein. Die empfohlenen Schriftarten sind Arial, 
Auto, Calibri, Garamond, Tahoma, Trebuchet, 
Ubuntu und Verdana. 

- Je nach Hintergrund sollte als Schriftfarbe Reflex 
Blue (das Blau der Europaflagge), weiß oder 
schwarz gewählt werden.  

- Die Schriftgröße muss in einem angemessenen 
Verhältnis zur Größe des Emblems stehen.  

- Es muss für einen ausreichenden Kontrast zwischen 
dem EU-Emblem und dem Hintergrund gesorgt 
werden. Ist ein mehrfarbiger Hintergrund nicht zu 
vermeiden, muss ein weißer Rand um die Flagge 
platziert werden, dessen Breite 1/25 der 
Rechteckhöhe entsprechen sollte. (siehe Beispiele 
hierzu unter 
https://commission.europa.eu/system/files/2021-
05/eu-emblem-rules_de.pdf) 

 

Anzuwenden bei einer Verwendung von 
Finanzmitteln aus dem ELER1 und dem 
Bundes-/Landeshaushalt 

 

a:Logo EU: Konfinanziert von der Europäischen 
Union (horizontale Darstellung) 

 

b: Logo EU: Konfinanziert von der Europäischen 
Union (vertikale Darstellung) 

                                            
1 Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 

https://commission.europa.eu/system/files/2021-05/eu-emblem-rules_de.pdf
https://commission.europa.eu/system/files/2021-05/eu-emblem-rules_de.pdf
https://foerderung.landwirtschaft-bw.de/site/pbs-bw-mlr/get/documents_E-145804747/MLR.LEL/PB5Documents/mlr/GAP-SP/GAP-SP/oeff/Logos/1c_Logo%20EU_Kofinanziert%20von%20der%20Europ%c3%a4ischen%20Union_horizontal.jpg
https://foerderung.landwirtschaft-bw.de/pb/site/pbs-bw-mlr/get/documents_E-1073479712/MLR.LEL/PB5Documents/mlr/GAP-SP/GAP-SP/oeff/Logos/1d_Logo%20EU_Kofinanzeirt%20von%20der%20Europ%C3%A4ischen%20Union_vertikal.jpg
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Allgemeine Hinweise Logo-Beispiele 

2) Bildwortmarke BMEL2 mit Förderzusatz 
 
- Bei der Nutzung der Bildwortmarke des BMEL ist 

sicherzustellen, dass diese stets in einem optisch 

ausgewogenen Größenverhältnis zu allen anderen 

abgebildeten Logos/Bildwortmarken dargestellt 

werden. 

- Unter der Bildwortmarke des BMEL ist folgender 
Text zu ergänzen:  
„mit Mitteln aus der Gemeinschaftsaufgabe zur 
Verbesserung der Agrarstruktur und des 
Küstenschutzes“ 

- Sofern der Hinweis auf die Finanzierung aus GAK-
Mitteln nicht unmittelbar unter der Bildwortmarke 
platziert werden kann, sondern an anderer Stelle 
aufgeführt werden soll, ist folgende Formulierung zu 
verwenden: 
„Dieses Projekt wird mit Mitteln des Bundes und 
des Landes Baden-Württemberg aus der 
Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der 
Agrarstruktur und des Küstenschutzes gefördert.“ 

- Die Bildwortmarken dürfen ausschließlich für die 
Hinweise auf das geförderte Projekt verwendet 
werden. 

- Sofern Projektnehmer weitere projektbezogene 
Veröffentlichungen (z. B. Broschüren, Flyer, 
Internetseiten, Plakate, Filme …) erstellen, die der 
Verbesserung der Wahrnehmung und Akzeptanz 
der GAK in der Öffentlichkeit dienen können, ist die 
Nutzung der Bildwortmarken mit Förderzusatz für 
diese Zwecke gestattet. 

- Link zu den bundesseitig geltenden Vorgaben zur 
Anordnung der Bildwortmarke: 
http://www.styleguide.bundesregierung.de/sg-
de/basiselemente/bildwortmarke/bildwortmarke-mit-
foerderzusatz 

 

3) Logo des MLR 3 mit Landeswappen mit 
Förderzusatz 
 

- Eine Genehmigung zur Verwendung des 
Landeswappens ist im Zusammenhang mit vom 
Land finanziell unterstützten Vorhaben nicht 
erforderlich, wenn das Landeswappen genutzt wird, 
um auf die Förderung des Landes hinzuweisen. 

- Link zu den grafischen Gestaltungsrichtlinien bei 
Verwendung des Landeslogos mit Zusatz: 
https://stm.baden-
wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/1
80425_Grafische_Gestaltungsrichtlinien_BW.pdf 

 

                                            
2 Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 
3 Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 

http://www.styleguide.bundesregierung.de/sg-de/basiselemente/bildwortmarke/bildwortmarke-mit-foerderzusatz
http://www.styleguide.bundesregierung.de/sg-de/basiselemente/bildwortmarke/bildwortmarke-mit-foerderzusatz
http://www.styleguide.bundesregierung.de/sg-de/basiselemente/bildwortmarke/bildwortmarke-mit-foerderzusatz
https://stm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/180425_Grafische_Gestaltungsrichtlinien_BW.pdf
https://stm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/180425_Grafische_Gestaltungsrichtlinien_BW.pdf
https://stm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/180425_Grafische_Gestaltungsrichtlinien_BW.pdf
https://foerderung.landwirtschaft-bw.de/site/pbs-bw-mlr-root/get/documents_E-1684316410/MLR.LEL/PB5Documents/mlr/GAP-SP/GAP-SP/oeff/Logos/2a_Logo%20Bundesministerium%20f%C3%BCr%20Ern%C3%A4hrung%20und%20Landwirtschaft_GAK.png
https://foerderung.landwirtschaft-bw.de/site/pbs-bw-mlr-root/get/documents_E-1517109216/MLR.LEL/PB5Documents/mlr/GAP-SP/GAP-SP/oeff/Logos/3a_Logo%20BW_Ministerium%20f%C3%BCr%20Ern%C3%A4hrung,%20L%C3%A4ndlichen%20Raum%20und%20Verbraucherschutz_%20gef%C3%B6rdert%20durch.png
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Allgemeine Hinweise Logo-Beispiele 

4) Logo Glücksspirale 
  

- Das Logo darf im Rahmen der Projektförderung 
über die GlücksSpirale verwendet werden. 
(zutreffend bei einigen Maßnahmen im 
Förderprogramm „Naturparke“)  

5) Europäische Innovationspartnerschaft 
„Landwirtschaftliche Produktivität und 
Nachhaltigkeit“ (EIP-AGRI) 

 

6) QR-Code GAP-Homepage Infodienst 
 

- Link zur Internetseite www.gap-bw-de  

 

 

http://www.gap-bw-de/
https://foerderung.landwirtschaft-bw.de/pb/site/pbs-bw-mlr/get/documents_E-1724773310/MLR.LEL/PB5Documents/mlr/GAP-SP/GAP-SP/oeff/Logos/4_Logo%20Gl%C3%BCckspirale.png
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/eip-agri-multipliers.html#EIP-AGRI%20logos
https://foerderung.landwirtschaft-bw.de/pb/site/pbs-bw-mlr/get/documents_E1973940842/MLR.LEL/PB5Documents/mlr/GAP-SP/GAP-SP/oeff/Logos/5_QR%20Code%20GAP-Homepage%20Infodienst.png

